
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/8/24 Ra 2020/04/0087
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.08.2020

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §77 Abs1

GewO 1994 §79

Rechtssatz

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kommt dem Begri  der Au age in § 79 GewO 1994 kein

anderer Inhalt zu, als dem der Auflage nach § 77 Abs. 1 leg. cit. (vgl. VwGH 10.12.1996, 96/04/0151, mwN)
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